
  

 

Einführung 

Bremer Vulkan 
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Managerhaftung 
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Die D&O-Versicherung ist Haftpflichtversicherung 

Zum Begriff: „Directors & Officers Liability Insurance“  

 

Der Versicherer leistet: 

 

• Prüfung der Rechtslage 

• Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche 

• Befriedigung berechtigter Schadenersatzansprüche 
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Versicherte Person 

Versicherungsnehmer/Krankenkasse 

Versicherer Abwehrschutz 
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Die D&O-Versicherung ist Haftpflichtversicherung 
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D&O-Versicherung für „fremde Rechnung“  

• Versicherungsnehmer der D&O Versicherung ist die Krankenkasse. 

Die Krankenkasse entscheidet über Abschluss, Inhalt, Höhe der 

Versicherungssumme und ggf. Beendigung des Versicherungs-

schutzes. 

• Versicherte Personen sind die Vorstände sowie die Mitglieder des 

Verwaltungsrats. Der Versicherungsschutz der versicherten 

Personen kann nach Eintritt des Schadenfalls nicht entzogen werden.  

• Die gesetzliche Regelung der Versicherung für „fremde Rechnung“ in 

den §§ 43 ff. VVG führt nach § 47 Abs. 1 VVG zur Zurechnung der 

Kenntnis und des Verhaltens der versicherten Personen.  

• Bei Abschluss des Versicherungsvertrages und zu den wesentlichen 

Vertragspflichten ist auf eine klare Regelung zur Zurechnung im 

Versicherungsvertrag zu achten.      

6 30.11.2012  © Kleist    Prof. Dr. Martin Schulze Schwienhorst  



  

 

Warum D&O Versicherung?  

• Köperschaften sind wie Unternehmen einem Risiko aus 

pflichtwidrigem Fehlverhalten des Managements ausgesetzt.    

• Das erkannte Risiko muss im Rahmen einer „ordentlichen und 

gewissenhaften Geschäftsleitung“ bewertet und einer Entscheidung 

aus Sicht und im Interesse der Körperschaft zugeführt werden. 

• Die Entscheidung zum Verzicht auf eine D&O-Versicherung, um über 

eine „unzureichende Haftungsmasse“ auf die tatsächliche 

„Unmöglichkeit“ einer Inanspruchnahme zu setzen, ist aus Sicht der 

Körperschaft nicht gerechtfertigt.  

• Kapitalisierte Ansprüche auf Altersversorgung usw. stellen vielfach 

eine „hinreichende finanzielle Grundlage“ zur Geltendmachung von 

Schadenersatzansprüchen dar.      

7 30.11.2012  © Kleist    Prof. Dr. Martin Schulze Schwienhorst  



  

 

Welche Versicherungssumme?  

• Die Bestimmung der Versicherungssumme in der D&O-Versicherung 

stellt ein komplexes Thema dar. Die gesetzliche Haftung von 

Vorstand und Verwaltungsrat ist – der Höhe nach – unbeschränkt.  

• Ein Versicherungsschutz mit begrenzter Summe kann stets nur einen 

Teil der Haftung abbilden. Eine absolut bestimmbare Versicherungs-

summe steht damit nicht zur Verfügung. 

• Basis für die Bestimmung sind damit zu bildende Risikoszenarien für 

die Innen- und Außenhaftung des Vorstandes. Dabei sollte in der 

Bewertung zwischen Verstößen gegen „bindendes Recht“ und 

unternehmerischen Entscheidungen („Business Judgement Rule“) 

differenziert werden.  
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Welche Versicherungssumme?  

• Das Haftungsrisiko für Leitungs- und Aufsichtsorgane steigt mit 

der wirtschaftlichen Bedeutung des jeweiligen Geschäftsvorfalls. 
 

• Dementsprechend sind bei größeren Institutionen deutlich höhere 

Versicherungssummen zu beobachten.  
 

• Große Finanzdienstleistungsunternehmen und auch große 

Unternehmen der Industrie schöpfen in vielen Fällen die im Markt 

vorhandenen Versicherungskapazitäten für D&O Versicherungen 

aus.  
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Welche Versicherungssumme?  

• Für die versicherte Institution ist eine angemessene 

Versicherungssumme im Verhältnis zu den verantworteten 

Entscheidungen zu bilden.  

• Dabei ist zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Höhe 

eines möglichen Schadens zu unterscheiden.  

• Die Prognose zur potentiellen Schadenhöhe sollte sich in der 

Versicherungssumme ausdrücken, die Eintrittswahrscheinlichkeit 

in der Höhe der Risikoprämie, die von den Versicheren verlangt 

wird. 

• Vergleiche zu bekannten Schadenfällen.  
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Versicherungssumme?  

• Bei den bisherigen zu beobachtenden „Großschäden“ waren im 

Laufe der Regulierungen deutlich reduzierte Vergleiche zu 

beobachten. 

• Die Durchsetzung von Haftungsansprüchen gegen Organmitglieder 

fügt sich vor dem Hintergrund des Korrektivs der Durchsetzungs-

wahrscheinlichkeit (Verjährung, andere Einreden und Einwendungen) 

nicht in gleicher Höhe an.  

• Um vom Versicherungsfall betroffene Versicherer zu einer 

sachgerechten Regulierung anzuhalten, gilt es dennoch die 

Versicherungssumme einem möglichen Schadenpotential 

anzupassen. Ansonsten könnte der Versicherer bei hohen Schäden 

geneigt sein, eine niedrig bemessene Versicherungssumme aus 

ökonomischen Gründen unreflektiert auszukehren.  
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Regelungen im Anstellungsvertrag der Vorstände?  

• Anspruch auf D&O-Versicherung 

• Höhe der Versicherungssumme mit Zusicherung angemessener 

Anpassungen  

• Fortführung eines Versicherungsvertrages nach Ausscheiden 

• Nachhaftung bei Wechsel des Versicherers 

• Zugang zu Unterlagen im Schadenfall 

• Regelungen zur Selbstbeteiligung 
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Willensbildung der staatlichen Aufsicht?  

• „Abschlussverbot D&O“, Rundschreiben 20.01.2009  

• „Erlaubnis zum Abschluss“, Rundschreiben 15.06.2010 (aber 

keine Mitversicherung ehrenamtlicher Mitglieder der 

Selbstverwaltung) 

• „Mitversicherung ehrenamtlicher Mitglieder“, Rundschreiben 

09.07.2012 

• Einführung der Pflicht zum Selbstbehalt analog „Public 

Governance Kodex“  

• …….. 
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Der Selbstbehalt in der D&O-Versicherung 

• „Rechtsgrundlage: VorstAG Gesetz zur Angemessenheit der 

Vorstandsvergütung v. 05.08.2009; das Artikelgesetz änderte den  

§ 93 Abs. 2 AktG. 

• Übernahme für Krankenkassen durch Rundschreiben des 

Bundesversicherungsamtes vom 15.06.2010 für Vorstandsmitglieder 

und Geschäftsführer. 

• Schließt die Gesellschaft eine Versicherung zur Absicherung eines 

Vorstandsmitglieds gegen Risiken aus dessen beruflicher Tätigkeit 

für die Gesellschaft ab, ist ein Selbstbehalt von mindestens 10 % des 

Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der 

jährlichen festen Vergütung des Vorstandsmitglieds vorzusehen“. 
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Unklarheiten 

• Soll die Selbstbeteiligung für alle Schadenfälle in einem Jahr 

gelten? (Gesetzesbegründung: „Das Bezugsjahr für den 

anzuwendenden Selbstbehalt ist das Jahr des Pflichtverstoßes“). 

• Selbstbehalt bei mehreren Pflichtverletzungen über mehrere 

Jahre? 

• Selbstbehalt auch für Abwehr von Ansprüchen oder nur bei 

Kompensation? 

• Selbstbehalt bei gesamtschuldnerischer Haftung? 

• Selbstbehalt bei Mehrfachfunktionen? 

15 30.11.2012  © Kleist    Prof. Dr. Martin Schulze Schwienhorst  



  

 

Verhaltenssteuerung 
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Selbstbehaltsversicherung 

• Der Abschluss einer persönlichen Selbstbehaltsversicherung durch 

Vorstände ist üblich. 

• Eine wirtschaftliche Verknüpfung der D&O-Versicherung der 

Körperschaft und der Selbstbehaltsversicherung ist nicht zulässig. 

Die Selbstbehaltsversicherung muss eine eigene Versicherungs-

summe beinhalten.  

• Regelungen im Anstellungsvertrag, im Versicherungsvertrag der 

Körperschaft und in der Selbstbehaltsversicherung sollten einen 

„Gleichlauf“ des Versicherungsschutzes gewährleisten. 

• Ergänzend kommen als Versicherungsschutz „Personal-D&O-

Versicherungen“ und Rechtsschutzversicherungen in Betracht.    
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Verhalten im Schadenfall?  

• Sicherung von Unterlagen 

• Koordinierte Rechtsberatung 

• Qualifizierte Willensbildung zur Auslösung des Anspruchs   

• Moderation durch qualifizierten Vermittler, der zwischen 

Versicherer und Versicherten Personen vermittelt. 
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Kontaktdaten 
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KleistFI Versicherungsmakler für Financial Institutions 

Ein Geschäftsfeld der  

Kleist Versicherungsmakler GmbH 

Prof. Dr. Martin Schulze Schwienhorst  

Pottkamp 17 · 48149 Münster 

Tel.  +49 251 270767-10 

Fax  +49 251 270767-70 

  

Mail   m.schwienhorst@kleist-fi.de  

Home   www.kleist-fi.de  

Prof. Dr. Martin Schulze Schwienhorst  
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